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Vorwort zur zweiten Auflage

Meine lebens- und werkgeschichtliche Darstellung des großen 
Aufklärungstheologen Johann Joachim Spalding ist in der Le-
serschaft auf anhaltendes Interesse und bei den Rezensenten 
auf ein durchweg günstiges Urteil gestoßen. Deshalb wird sie 
nun, 250 Jahre nach dem Erscheinen von Spaldings epochalem 
Hauptwerk „Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und de-
ren Beförderung“ in zweiter Auflage neu verfügbar gemacht. 
Dabei waren nur vereinzelte, durchweg marginale Schreibver-
sehen zu korrigieren. Auf zwei von ihnen hat mich dankens-
werter Weise mein Cousin Dieter Wohlfarth aufmerksam ge-
macht.

Die vielfach herangezogene Korrespondenz Spaldings, für 
die jeweils der archivalische Fundort genannt wurde, ist mitt-
lerweile bequem erreichbar in: Johann Joachim Spalding, Brie-
fe, hg. von Albrecht Beutel / Olga Söntgerath, Mohr Siebeck: 
Tübingen 2018.

Für die höchst anregende Zusammenarbeit, die sich auch im 
Zuge dieser Neuauflage wieder aufs Beste bewährt hat, rufe ich 
der Programmleiterin des Verlags, Frau Dr. Katharina Gute-
kunst, meinen herzlichen Dank zu.

Münster, im Dezember 2022 Albrecht Beutel





Vorwort

Im Zeitalter der Aufklärung prägten etliche Vordenker das 
kirchliche und theologische Feld. Sie traten nicht als einsame 
Gründerfiguren oder Schulhäupter auf, sondern agierten als 
Teil einer ausgreifenden, vielfach vernetzten Bewegung. Die 
Neologie, wie man die reife Gestalt der deutschen Aufklä-
rungstheologie, solange es dafür keinen besseren Ausdruck 
gibt, zu bezeichnen pflegt, fand in der Vergewisserung und 
Stärkung individueller religiöser Mündigkeit eine identitäts-
stiftende Motivkonstellation. Johann Joachim Spalding (1714–
1804) zählt zu deren bedeutsamsten, einflußreichsten Vertre-
tern.

In seinem Leben und Wirken erhielt die Aufklärungstheolo-
gie exemplarische Anschaulichkeit. Insofern mag auch hier der 
Einzelne das große Ganze, dem er verpflichtet war, repräsen-
tieren. Die ihm gewidmete Darstellung bemüht sich, unbescha-
det ihres wissenschaftlichen Anspruchs, um allgemeine Ver-
ständlichkeit. Sie wurde während des Wintersemesters 2013/14 
als Vorlesung an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
Münster erprobt.

Die Anmerkungen beschränken sich weithin auf den Nach-
weis direkter Zitate. Bisweilen findet sich dort auch die For-
schungsliteratur, von der ich am meisten profitiert habe, ge-
nannt. Das Register bietet, den Erzählfluß entlastend, die  
Lebensdaten der auftretenden Personen in erstrebter Vollstän-
digkeit. Gelegentlich wurde auf Passagen der von mir verfaßten 
Einleitungen in die Bände der Kritischen Spalding-Ausgabe 
(SpKA) zurückgegriffen.

Ohne die anhaltende Spurensuche meiner Mitarbeiterin Frau 
Olga Söntgerath, deren Beharrlichkeit immer wieder von über-



VIII Vorwort

raschenden Erfolgen gekrönt wurde, wäre dieses Buch niemals 
möglich geworden. Mit gutem, feinsinnigem Rat begleitete sie 
zudem die Ausarbeitung des Manuskripts. Als Geschäfts-
führer des Tübinger Verlagshauses Mohr Siebeck hat Herr Dr. 
Henning Ziebritzki nach der 2013 abgeschlossenen Spal-
ding-Ausgabe nun auch die Lebens- und Werkgeschichte des 
aufklärerischen Meistertheologen in seine Obhut genommen. 
In beide Richtungen zielt mein besonderer, herzlicher Dank.

Münster, am 3. Januar 2014 Albrecht Beutel
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I. Horizonte

Als Mitglied des Oberkonsistoriums und Propst von Berlin 
war Johann Joachim Spalding der ranghöchste Repräsentant 
der lutherischen Kirche im Königreich Preußen. Zur Mitte des 
Jahres 1784 übergab er das Buch Vertraute Briefe, die Religion 
betreffend der literarischen Öffentlichkeit. Die Neuerschei-
nung stieß auf erhebliches Interesse und war binnen kurzer 
Frist ausverkauft. Der zweiten Auflage, die im Folgejahr auf 
den Markt kam, fügte der Autor einige längere Passagen hinzu, 
in denen er auf aktuelle Debatten der Zeit reagierte. „Seit eini-
gen hundert Jahren schon“, hieß es da, „ist doch unstreitig, 
freylich schwächer oder stärker, langsamer oder geschwinder, 
aber doch allemal wirklich, Aufklärung, der Sache nach, wenn 
gleich ohne dieß neue Wort, im Gange gewesen“1.

Damit korrigierte Spalding indirekt, jedoch unüberhörbar 
die Auffassung des Königsberger Philosophen Immanuel Kant, 
der in seiner Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 
(1784) soeben kundgetan hatte, „wir“ lebten nunmehr „in ei-
nem Zeitalter der Aufklärung“2. Zwar hatte dabei auch Kant 
auf den prozesshaft-dynamischen Charakter der Epoche ver-
wiesen, weshalb es ihm als unzutreffend und sachwidrig er-
schien, das Zeitalter bereits in einem resultativ-statischen Sinne 

1 J. J. Spalding, Vertraute Briefe, die Religion betreffend (11784; 
21785; 31788), hg. von A. Beutel / D. Prause (SpKA I/4), 2004, 
176,1–5. – Dieser Band erschien im Rahmen von J. J. Spalding, Kriti-
sche Ausgabe, hg. von A. Beutel, 13 Bde., 2001–2013.

2 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784; in: 
N.  Hinske [Hg.], Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen 
Monatsschrift, 1990, 452–465).
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als „aufgeklärt“ zu bezeichnen3. Spalding hingegen plädierte 
für eine Ausweitung der historischen Perspektive, da es doch 
„sehr unwissend oder sehr undankbar“ sein würde, wenn man 
nicht auch die schon von „unsern Urgroßvätern“ betriebene 
Dynamisierung des Aufklärungsprozesses „mit Bewunderung 
und Vergnügen“4 wahrnehmen und würdigen wollte.

Tatsächlich bildet das Zeitalter der Aufklärung zwar nicht 
die erste, wohl aber die entscheidende, sich ihrer selbst bewußt 
werdende, etwa von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. 
Jahrhunderts reichende Phase des frühneuzeitlichen Rationali-
sierungsprozesses. Angesichts der geschichtlichen Komplexität 
dieses Zeitraums wird die Einheit der Epoche schwerlich auf 
eine einfache Formel gebracht werden können. Aber auch wenn 
ihre geschichtlichen Entwicklungsstufen und Konkretionen in 
den einzelnen Ländern, abhängend von den jeweiligen politi-
schen, gesellschaftlichen, wissenschaftlich-kulturellen und re-
ligiös-konfessionellen Umständen, stark variierten und über-
dies erhebliche materiale Divergenzen, für die der Antagonis-
mus von Rationalismus und Empirismus nur ein Beispiel ist, 
die Epoche bestimmten, lassen sich doch einige ihrer wesentli-
chen Leitlinien und Tendenzen, die den Ruf nach Aufklärung 
zum intentionalen Fluchtpunkt des ganzen Zeitalters machten, 
andeutend benennen.

„Kritik“ war ein Leitmotiv jener Zeit. Auf allen Gebieten 
stellte es die Bestimmtheit durch ein religiös-dogmatisch ge-
bundenes Wirklichkeitsverständnis in Frage und problemati-
sierte zugleich die legitimatorische Berufung politischer, ethi-
scher, religiöser und philosophischer Normen auf die Verbind-
lichkeit autoritativer Traditionen. Wenn auch die Entfaltungen 
eines kritischen Verstandesgebrauchs in materialer Hinsicht 
erheblich differierten, kamen sie in dem Postulat einer traditi-
onskritischen Autonomie des menschlichen Denkens doch al-

3 AaO 462.
4 Spalding, Vertraute Briefe (s. Anm.  1), 176,6–10.



3I. Horizonte

lesamt überein. Gemäß der von ihr beanspruchten Universal-
kompetenz war es nur konsequent, daß die kritische Vernunft 
schließlich reflexiv und damit ihrer eigenen Bedingungen und 
Grenzen ansichtig wurde.

„Kritik“ meinte freilich nicht prinzipielle Traditions- und 
Autoritätsfeindlichkeit, sondern vollzog sich in der Ambiva-
lenz von Ablehnung und Bewahrung aufgrund kritischer Prü-
fung. Das dadurch bestimmte philosophische Verfahren, wel-
ches, jedem Systemzwang zuwider, das eigene kritische Urteil 
zur allein ausschlaggebenden Instanz erhebt, läßt sich als Ek-
lektizismus bestimmen. In ihm erfüllt sich die von Kant auf 
den Begriff gebrachte Maxime der Aufklärung, „jederzeit 
selbst zu denken“5. Die dem 18. Jahrhundert eigene Neigung zu 
enzyklopädischer Wissenssicherung stimmt damit insofern 
überein, als sie sich nicht der Herrschaft eines metaphysischen 
Systems unterwerfen, vielmehr das Wissen der Zeit in empi-
risch-additiver Ordnung bereitstellen wollte. Durch die auch 
darin sich vollziehende „Revolution für die Denkungsart“6 
sollte der philosophische Gedanke praktisch werden, will sa-
gen: in allen Bereichen des Lebens gestaltend zur Geltung 
kommen. Die Frage nach der „Nutzbarkeit“, also der lebens-
praktischen Relevanz theoretischer Einsichten, aber auch von 
Institutionen, Phänomenen und Vollzügen, war ein Modethe-
ma der Aufklärungszeit.

Aus der Leitidee der Kritik ergab sich zugleich die Tendenz 
zur Anthropozentrik. Die Überzeugung von der Autonomie 
der Vernunft sowie einer prinzipiellen Verstehbarkeit der Welt 
führte in ihrer Beschränkung auf immanente Erklärungswei-
sen und Erkenntnismittel zu einer fortschreitenden Säkulari-
sierung des Denkens. Das in der Aufklärung massiv erstarken-

5 I. Kant, Was heißt: sich im Denken orientieren? (1786; in: Ders., 
Werke in sechs Bänden, hg. von W. Weischedel, Bd.  3, 1958, 265–
283), 283 Anm.

6 I. Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 
1793 (aaO Bd.  4, 1956, 645–879), 698.
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de Vertrauen in die intellektuellen Kräfte und Fertigkeiten des 
Menschen erklärt ebenso die Tendenz zur Verwissenschaftli-
chung wie zu einer rationalen, bisweilen utilitaristisch zuge-
spitzten Durchdringung aller Lebensbereiche. Aufklärung, 
definierte der Göttinger Philosoph und Experimentalphysiker 
Georg Christoph Lichtenberg, „besteht eigentlich in richtigen 
Begriffen von unsern wesentlichen Bedürfnissen“7.

Zudem war das Zeitalter der Aufklärung von einem starken 
Fortschritts- und Perfektibilitätsglauben bestimmt. Aufgrund 
der zunehmenden Beherrschung und Nutzbarmachung der 
Natur konnte der Fortschrittsgedanke eine Dynamik entfal-
ten, die bald auch auf politische, gesellschaftliche und weltan-
schauliche Bereiche ausgriff und die Idee der individuellen und 
allgemeinen Vervollkommnung des Menschen zu einer Leit-
idee der Epoche erhob. Dabei rückte die Lehr- und Lernfähig-
keit einer der Vernunft gemäßen Lebensführung in den Mittel-
punkt des pädagogischen und ethischen Interesses. In der Er-
ziehung des Menschengeschlechts (Lessing) fand das Zeitalter 
sein einheitsstiftendes Postulat.

In der politischen Geschichte Europas markiert das 18. Jahr-
hundert die letzte Etappe des langwierigen frühneuzeitlichen 
Staatsbildungsprozesses. Das universale Ordnungsgefüge des 
Mittelalters war unwiderruflich zerbrochen und an seine Stelle 
nicht etwa eine neue, übergeordnete politische Einheitsstruk-
tur, vielmehr ein heterogenes Konglomerat von souveränen 
oder zur Souveränität tendierenden Staatswesen getreten. Ne-
ben der das europäische Gesamtbild dominierenden Herr-
schaftsform der (zumeist dynastischen) Monarchie standen 
kleinere republikanische Gemeinschaftsformen wie die deut-
schen Reichsstädte oder die Republik Venedig sowie föderale 
Gebilde wie die Schweizer Eidgenossenschaft oder die Repu-
blik der Vereinigten Niederlande.

7 G. Ch. Lichtenberg, Schriften und Briefe, hg. von W. Pro-
mies, Bd.  1, 1968, 688.
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Unbeschadet solcher Differenzierungen erscheint es insge-
samt sachgemäß, den Zeitraum von der Mitte des 17. bis zum 
Ausgang des 18. Jahrhunderts in europäischer Perspektive als 
das Zeitalter des Absolutismus anzusprechen. Alle führenden 
sowie die meisten der nachstehenden Mächte präsentierten sich 
als dynastische Staatsgebilde, deren Identität weniger durch 
geographische, ethnische, kulturelle oder verwaltungstechni-
sche Geschlossenheit als vielmehr durch die Macht eines Herr-
scherhauses gewährleistet wurde. So konnten beispielsweise 
Kurfürst August von Sachsen seit 1697 zugleich als König von 
Polen und Kurfürst Georg Ludwig von Hannover seit 1714 zu-
gleich als König von Großbritannien und Irland regieren. Al-
lenthalben waren die genealogischen Verhältnisse von hoher 
politischer Relevanz. Je stärker dynastische Eheschließungen 
und Erbverträge als machtpolitische Instrumente gebraucht 
wurden, desto konfliktträchtiger gestaltete sich die europäi-
sche Verflechtung der Herrscherfamilien. Daß das Erlöschen 
einer Linie sogleich die Konkurrenz verschiedener – ob legiti-
mer oder konstruierter – Erbansprüche auslöste, die dann zu-
meist militärisch ausgetragen und entschieden wurden, bildete 
im Zeitalter des Absolutismus den europäischen Regelfall.

Es gehört zu den folgenreichsten Widerfahrnissen der neue-
ren Geschichte, daß sich die in Europa vorherrschende absolu-
tistische Staatsform auf der Ebene des Deutschen Reiches nicht 
durchsetzen ließ. Der Westfälische Friede (1648) hatte eine 
machtpolitische Neuformierung Mitteleuropas festgeschrie-
ben, welche die Grundordnung Deutschlands bis 1806 bestim-
men sollte. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 
stellte keinen institutionellen Flächenstaat, sondern nur noch 
einen zwar altehrwürdigen, aber unflexiblen und kraftlosen 
rechtlichen Rahmen dar, der um etwa 350 weitgehend souverä-
ne Einzelterritorien gesteckt war, darunter große Länder wie 
das Habsburgerreich oder die Kurfürstentümer Bayern und 
Brandenburg, mittlere Länder wie das Herzogtum Württem-
berg oder das Erzbistum Köln sowie kleinere und kleinste 
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Herrschaften, die manchmal nicht mehr als einige Dörfer um-
faßten. Mit dem Kaiser als dem formalen Oberhaupt des Rei-
ches waren auch die wichtigsten Reichsorgane in ihrer politi-
schen Durchsetzungsfähigkeit empfindlich beschränkt: Der 
seit 1663 in Regensburg tagende Immerwährende Reichstag 
kam in seiner umständlich regulierten Arbeit nur schleppend 
voran, die Reichsarmee entbehrte praktisch jeder militärischen 
Bedeutung, das Reichskammergericht blieb ein schwerfälliges, 
wenig effektives Rechtsinstrument.

Insbesondere drei Faktoren trugen darüber hinaus zur dau-
erhaften Lähmung der Reichspolitik bei: zum einen der absolu-
tistische Herrschaftsausbau der Territorialfürsten, der teilwei-
se zu heftigen Auseinandersetzungen mit den auf ihrem Mit-
spracherecht beharrenden Ständen führte (so in Brandenburg, 
Württemberg oder Mecklenburg) und sich in einer vielfältigen 
kulturellen Blüte, freilich auch in notorisch überdimensionier-
ten Finanz- und Abgabelasten manifestierte; zum anderen die 
1648 festgeschriebene Bi- bzw. Trikonfessionalität des Reiches, 
die im Corpus Evangelicorum und Catholicorum alsbald län-
derübergreifende konfessionelle Fraktionen einschließlich  
einer verfahrensrechtlich genau fixierten religiösen Friedens-
pflicht ausbildete; und schließlich der sich größtenteils inner-
halb des Reichsverbands entfaltende machtpolitische Antago-
nis mus zwischen den Ländern Österreich und Branden-
burg-Preußen, die 1806, als das Reich zu existieren aufhörte, 
als europäische Großmächte in das neue Jahrhundert eintreten 
konnten.

Die teuer bezahlten Erfolge, die der Preußenkönig Friedrich 
II. (der Große) in den drei Schlesischen Kriegen errang, vollen-
deten den von seinem Vater, dem „Soldatenkönig“ genannten 
Friedrich Wilhelm I., eingeleiteten Ausbau des Landes zu ei-
nem modernen Militär- und Verwaltungsstaat. Der von Fried-
rich II. praktizierte aufgeklärte Absolutismus hatte auch die 
völlige Integration der Kirchenorganisation in die Staatsver-
waltung zur Folge. Die von ihm verfügte, aber nur einge-
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schränkt verwirklichte konfessionelle Toleranz, gemäß der in 
Preußen „jeder nach Seiner Fasson Selich werden“ sollte8, ergab 
sich nicht aus religiöser Einsicht, sondern stellte für ihn ein 
Postulat der „Staatsräson“ dar. Im friderizianischen Zeitalter 
wurde Berlin, übrigens auch in theologischer Hinsicht9, zu ei-
nem Zentrum der deutschen Aufklärung.

Als realgeschichtlicher Kontext der Aufklärung sind nicht 
zuletzt die ökonomischen Verhältnisse jener Zeit von Bedeu-
tung. In ihnen war noch immer ein Nachklang der wirtschaft-
lichen Depression zu verspüren, welche der Dreißigjährige 
Krieg in Deutschland ausgelöst hatte. Trotz erheblicher regio-
naler und sektoraler Unterschiede wird man insgesamt sagen 
können, daß die wirtschaftliche Entwicklung im Reich erst 
rund ein Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden einen 
durchgreifenden, nachhaltigen Wandel erlebte.

In den 1740er Jahren hatte die Zahl der deutschen Gesamtbe-
völkerung den Vorkriegsstand vom Anfang des 17. Jahrhun-
derts, der sich auf etwa 15 bis 17 Millionen Menschen belief, 
wieder erreicht. Durch Epidemien und Hungersnöte war der 
langsame Wiederanstieg noch zusätzlich retardiert worden. 
Politische Maßnahmen zur „Peuplierung“ der Territorien ziel-
ten einerseits auf agrarische und gewerbliche Produktionsstei-
gerung und reizten andererseits zur Immigration, wobei Glau-
bensflüchtlinge den Hauptstrom der Zuwanderer ausmachten: 
Etwa 150.000 bayerische, österreichische und pfälzische Aus-
siedler zogen nach Franken, böhmische Protestanten nach 
Sachsen und in die Lausitz, Salzburger Evangelische in die 
Mark Brandenburg und nach Ostpreußen. Nachdem der fran-
zösische König Ludwig XIV. im Jahre 1685 das Toleranzedikt 
von Nantes revoziert hatte, strömten zahlreiche französische 

8 Randverfügung Friedrichs II. zum Immediat-Bericht des Geistli-
chen Departements vom 22.5.1740 (in: M. Lehmann, Preußen und die 
katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten des Geheimen Staatsar-
chives, 2. Theil: 1740–1747, 1881, 4).

9 S. u. IV.3.
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Réfugiés (Hugenotten) in die deutschen Länder, v. a. nach 
Brandenburg, Hessen und Braunschweig-Lüneburg. Mit ver-
schiedenen Privilegien wurden zudem Niederländer, die wegen 
ihrer bewässerungstechnischen Fertigkeiten begehrt waren, in 
die Altmark und ins Havelland angeworben. Parallel dazu kam 
es aber auch, ausgelöst beispielsweise durch die Folgen der Re-
alteilung in Württemberg, Baden und der Pfalz, zu nennens-
werten Abwanderungen, zumal nach Süd- und Südosteuropa 
sowie nach Übersee; im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts 
emigrierten jährlich etwa 2.000 Menschen allein nach Nord-
amerika. An der insgesamt verhaltenen Bevölkerungsentwick-
lung partizipierten auch die Städte im deutschsprachigen 
Raum, von denen keine dem Vergleich mit den europäischen 
Metropolen standhalten konnte: Auf der Schwelle zum 18. 
Jahrhundert zählte allein Wien mehr als 100.000 Einwohner, 
Hamburg und Berlin folgten mit jeweils etwa 60.000, steiger-
ten sich dann aber bis zum Ende des Jahrhunderts auf das Dop-
pelte, dahinter rangierten Straßburg, Danzig und Breslau mit 
jeweils etwa 40.000 Einwohnern.

Die Basis des ökonomischen Lebens war und blieb die Land-
wirtschaft, etwa 80 Prozent der Erwerbstätigen gehörten ihr 
zu. Zwei Strukturtypen sind dabei, selbstverständlich bei zahl-
losen Misch- und Übergangsformen, zu unterscheiden. Östlich 
der Elbe dominierte die Gutsherrschaft, deren Mittelpunkt zu-
meist ein adliges Rittergut oder das Vorwerk einer Domänen-
verwaltung markierte. Die Abgabenlast belief sich durch-
schnittlich auf etwa ein Drittel der Gesamtroherträge; perso-
nale Dienstpflichten kamen jeweils hinzu, was sich zumal in 
Not- und Krisenzeiten als schwer bedrückend erwies. Dagegen 
herrschte westlich der Elbe die Form der Grundherrschaft vor, 
in der die praktisch erblich gewordenen Höfe als bäuerliche Fa-
milienwirtschaft geführt wurden und die (in der Regel nicht 
selbst wirtschaftenden) Grundherren lediglich Grundrenten 
und Abgaben bezogen. Üblich blieb das System der Drei-Fel-
der-Wirtschaft, allerdings bei zunehmender Vielfalt der Früch-
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te. Die ländliche Viehhaltung spielte eine nachgeordnete Rolle, 
entsprechend niedrig waren die Milch-, Woll- und Fleischer-
träge. Bessere Absatzmöglichkeiten ergaben sich allein in der 
Nähe von Städten, die freilich auch ihrerseits namhafte Nutz-
tierbestände in ihren Mauern aufwiesen. Im Lauf des 18. Jahr-
hunderts kam es zu vielfältigen Verbesserungen in Frucht-
wechsel und Anbautechnik, die Erträge konnten um etwa 20 
Prozent gesteigert werden, die landwirtschaftliche Nutzfläche 
wuchs zwischen 1648 und 1800 um 60 Prozent.

Handel und Gewerbe haben die durch den Dreißigjährigen 
Krieg ausgelöste Depressionsphase bereits um 1700 – und da-
mit bedeutend schneller als etwa die Landwirtschaft – über-
wunden. Insbesondere auf dem Sektor der Nahrungs- und 
Genußmittel stieg die Zahl der kleinen Händler alsbald wieder 
an, desgleichen die Zahl der fahrenden, also mit ihrem Sorti-
ment über Land ziehenden Kaufleute. Allerdings befand sich 
das deutsche Straßennetz in einem ganz desolaten Zustand. 
Dieser notorische Mangel sowie die Unzahl der innerdeut-
schen Zoll- und Münzgrenzen haben die Entwicklung eines 
einheitlichen Binnenmarkts nachhaltig behindert. Für den 
Transport von Massengütern waren allein die Wasserwege ren-
tabel. Seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert setzte deshalb, 
französischem Vorbild folgend, auch in Deutschland und na-
mentlich in Brandenburg-Preußen ein verstärkter Kanalbau 
ein, der die gewerbliche Entwicklung spürbar intensivierte. 
Damit einher ging der Aufschwung der Stapel-, Kontor- und 
Messezentren, unter denen Leipzig und Frankfurt am Main, 
für den überseeischen Handel Hamburg und Bremen zentrale 
Bedeutung gewannen. Trotz etlicher Versuche ist es dem deut-
schen Außenhandel jener Zeit niemals gelungen, neben den eu-
ropäischen Großmächten in den Kolonialherrschaftsgebieten 
Fuß zu fassen.

Das deutsche Handwerkertum blieb weithin an der Bedarfs-
deckung orientiert, ohne darüber hinaus rentable Exportkapa-
zitäten zu entwickeln. Als Organisationsform des städtischen 
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Gewerbes dominierte das überkommene Zunftwesen, das nun 
zunehmend in seinen Monopolansprüchen erstarrte: Meister-
stellen entwickelten sich praktisch zu Erbhöfen, die Zünfte zu 
geschlossenen Korporationen. Die auf einige Gesellenaufstän-
de reagierende Reichshandwerksordnung von 1731 – übrigens 
eines der letzten wirksamen Reichsgesetze – untersagte Streiks, 
Lohnforderungen sowie die Bildung besonderer Gesellenver-
bände. Diese insgesamt prohibitiven Tendenzen führten dazu, 
daß sich innovative Produktionsweisen nur außerhalb des 
zünftigen Handwerks entwickeln konnten, so bei der meist 
staatlich privilegierten Herstellung exportträchtiger Luxusgü-
ter wie Tapeten, Porzellan oder Seide.

Seit dem Anfang, verstärkt seit der Mitte des 17. Jahrhunderts 
wurde die intellektuelle Atmosphäre in Deutschland und Euro-
pa durch einige neue oder neu akzentuierte Faktoren bestimmt, 
die vielfach ineinander verschränkt waren und sich für den Dy-
namisierungsprozeß aufklärerischen Denkens als konstitutiv 
erwiesen. Die durch die Religionskriege und insbesondere den 
Dreißigjährigen Krieg ausgelöste moralische Erschütterung hat 
kirchlich-konfessionelle Absolutheitsansprüche zunehmend 
politisch sistiert. Die kontroverstheologischen Leidenschaften 
kühlten allmählich ab, die überkommenen konfessionellen Ge-
gensätze verloren an staats-, wirtschafts- und bündnispoliti-
scher Relevanz. Damit verband sich die fortschreitende Ent-
grenzung der politisch-wirtschaftlichen und geistig-kulturel-
len Horizonte sowie das allenthalben sich festigende Zutrauen 
in die Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher und lebensprakti-
scher Rationalität. Dieser umfassende geistige Umbruch hat 
sich in sämtlichen Wissenschaften manifestiert, wobei sich für 
das Gesamtprofil der Epoche die Naturwissenschaften sowie 
die Staatslehre als besonders bedeutsam erwiesen.

Im 18. Jahrhundert vollzog sich eine rasante Beschleunigung 
der naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesse und, komple-
mentär dazu, ein grundsätzlicher Wandel im Selbstverständnis 
der Naturwissenschaften: Angesichts des zerbrechenden bibli-



11I. Horizonte

schen Weltbildes erfuhr sich die menschliche Erkenntnisfähig-
keit als autonom, und die rational geordnete Schöpfung schien 
nunmehr rational rekonstruierbar zu sein.

In Aufnahme und Fortführung älterer Impulse wurde Isaac 
Newton, der im Zeitalter der Aufklärung europaweite Vereh-
rung erfuhr, zum Gründungsvater der als mathematisch-exak-
te Wissenschaft auf experimenteller Grundlage konzipierten 
„klassischen“ Physik. Unabhängig von Gottfried Wilhelm 
Leibniz entwickelte er die Differential- und Infinitesimalrech-
nung. Mit dem von ihm entschlüsselten Gravitationsgesetz 
zeigte er, daß es möglich war, ein auf jede metaphysische Spe-
kulation verzichtendes, experimentell verifizierbares Weltmo-
dell zu entwerfen. Die vier Grundregeln naturwissenschaftli-
cher Arbeit, die Newton formuliert hatte – nämlich Einfach-
heit, Kausalität, Universalität sowie experimentell-induktive 
Methodik –, besiegelten die Emanzipation der Naturwissen-
schaften von theologisch-metaphysischen Prämissen. Aller-
dings wollte Newton das naturwissenschaftliche nicht gegen 
das biblisch-religiöse Weltbild ausspielen, sondern beide mitei-
nander versöhnen: In den Naturgesetzen sah er die creatio con-
tinua Gottes am Werk.

Der Aufschwung der neuzeitlichen, empirischen Naturwis-
senschaften manifestierte sich auch in anderen Forschungsbe-
reichen wie der von Robert Boyle begründeten atomistisch- 
kausalen Chemie oder der nun eigenständig werdenden Biolo-
gie. Zugleich formierte er sich in einer neuen, bald europaweit 
etablierten Institution: Während die Universitäten vornehm-
lich der Lehre und Ausbildung, dagegen kaum noch der experi-
mentellen Forschung verpflichtet waren, entstanden seit dem 
17. Jahrhundert, ausgehend von Italien, die Wissenschaftlichen 
Akademien als weit verzweigte, staatlich geförderte For-
schungsorganisationen. Doch auch die deutschen Universitä-
ten begannen sich den neuen wissenschaftlichen Methoden und 
Forschungszweigen zu öffnen, besonders nachhaltig in den aus 
dem Geist der Aufklärung geborenen Neugründungen der 
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Universitäten von Halle (1694) und, bedeutender noch, Göttin-
gen (1737), wo im 18. Jahrhundert ein weit ausstrahlendes Zen-
trum der experimentellen Naturwissenschaften entstand.

Der bereits durch den spätmittelalterlichen Nominalismus 
vorbereitete Aufbruch einer neuartigen Naturwissenschaft, 
welche die Welt nicht mehr teleologisch, sondern als mecha-
nisch-kausal geordnet erklärte, hat auf den Systembegriff zwar 
nicht verzichtet, jedoch die alten metaphysischen Systeme 
durch eine Vielzahl von (nicht immer kompatiblen) empi-
risch-induktiven Systemen ersetzt. Dieser Aufschwung der sich 
nun zunehmend ausdifferenzierenden Naturwissenschaft, der 
die mathematische Klarheit als das Ideal des Denkens über-
haupt hervortreten ließ, hatte, auch wenn er nirgendwo antire-
ligiös motiviert war, doch die Einsicht in die Autonomie aller 
rationalen Erkenntnis zur Folge. Bereits an der Wende zum 18. 
Jahrhundert waren Mathematik und Naturwissenschaft als die 
neuen Leitdisziplinen etabliert und, nicht zuletzt durch eine 
Vielzahl von (teils popularisierenden) Lehrbüchern, ihr neuer 
empirisch-induktiver Rationalismus in das allgemeine Be-
wußtsein gelangt. Die damit einhergehende „Entzauberung der 
Welt“ ließ den alten Teufels- und Dämonenglauben zunehmend 
obsolet werden und hat den nun auch konfessionskirchlich er-
hobenen Protest gegen den Hexenwahn nachhaltig verstärkt.

In der Lehre vom Staat machten sich die neuen, säkularen 
Tendenzen desgleichen bemerkbar. Während die ältere Natur-
rechtsdebatte stets einen vom menschlichen Willen unabhängi-
gen, göttlichen Bezugsrahmen vorausgesetzt hatte, begründete 
sich das neuzeitliche Naturrechtsdenken auf der Basis volunta-
ristischer Subjektivität. Außerdem fokussierte es sein Interesse 
nun nicht mehr primär auf ethische Belange, sondern auf das 
Problem, wie die staatliche Rechtsgewalt vernünftig zu legiti-
mieren sei.

Dabei blieb die neue Staatslehre nicht auf die akademische 
Theoriedebatte beschränkt, sondern ist bald auch in der Herr-
schaftspraxis des aufgeklärten Absolutismus in Erscheinung 
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getreten. Die herkömmlich nur auf Friedens- und Rechtswah-
rung fokussierten Staatszwecke schlossen nun modernere Gü-
ter wie allgemeine Wohlfahrt und zeitliche Glückseligkeit ein. 
Die mehr denn je in der Hand der Fürsten konzentrierte Staats-
macht wurde als notwendige Bedingung der salus publica weit-
hin bejaht. Zumal die preußischen Könige vermochten den 
Staat als eine allgemeinverbindliche Rechtsordnung und infol-
gedessen sich selbst als „erste Diener des Staates“ glaubwürdig 
zu präsentieren. Und auch im konkreten politischen Handeln 
dominierte zunehmend ein aufklärerischer Rationalismus, der 
sich in der Finanz- und Wirtschaftspolitik ebenso niederschlug 
wie in der Ausbildung eines straff organisierten zentralstaatli-
chen Behördenapparats, auf den Feldern der Schul-, Bildung- 
und Sozialpolitik ebenso wie namentlich in dem zielstrebigen 
Aufbau einer effizienten, staatsloyalen und kontrollierten Ge-
richtsbarkeit. Als Inbegriff einer aufklärerischen Justizreform 
galt das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 
1794, das die Sammlung, Systematisierung und Vereinheitli-
chung aller im Lande geltenden Gesetze erstrebte und das, ob-
schon es bestehende Provinzialrechte nicht außer Kraft setzte, 
sondern ergänzte, einen erheblichen Fortschritt an Einheitlich-
keit und Rechtssicherheit mit sich gebracht hat.

Anders als die Philosophie, die sich nun ihrerseits einer ma-
thematischen oder geometrischen Erkenntnismethode ver-
pflichtet wußte, in ihrer Wirkung freilich weithin auf akademi-
sche Kreise beschränkt blieb, hat die Literatur als der eigentli-
che intellektuelle Motor der Aufklärungsbewegung zu gelten. 
Mehr noch als die anderen Künste wurde sie für den pädago-
gisch-popularisierenden Impetus der Epoche zu einem bevor-
zugten Medium, in dem die ästhetische, moralische, weltan-
schauliche und religiöse Autonomie des Menschen erfolgreich 
und breitenwirksam propagiert werden konnte.

Die im engeren Sinn der Aufklärung zuzurechnende Litera-
tur trat in Deutschland zunächst weniger mit beispielgebenden 
Dichtungen als mit poetologischen Reflexionen hervor. In 
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schroffer Abkehr vom barocken Stilideal forderte Johann 
Christoph Gottsched eine Dichtkunst, die alles Wunderbare 
und Unwahrscheinliche meidet und deren Stilideal er als „deut-
lich, artig, ungezwungen, vernünftig, natürlich, edel, wohlge-
faßt, ausführlich, wohlverknüpft und wohlabgetheilet“10 be-
stimmte. Gottsched riet einstweilen zur Nachahmung der gro-
ßen französischen Dramatiker und hat mit seinem Drama 
Sterbender Cato (1732) auch selbst ein Beispiel zu geben ver-
sucht. Bedeutsam war Gottsched indes vor allem als Literatur-
reformer und -organisator.

Die literarische Produktion der deutschen Aufklärung blieb 
daneben vergleichsweise bescheiden. In der Lyrik florierten 
moralisch-erbauliche Lehrdichtung und physikotheologische 
Naturbetrachtung. Große Popularität genoß Christian Fürch-
tegott Gellert, der in Dramen, moralischen Vorlesungen, Lehr-
gedichten, Fabeln und geistlichen Liedern die ihm eigene Ver-
bindung von Rationalismus und Innerlichkeit artikulierte. 
Christoph Martin Wieland zeigte in seinem Erziehungs- und 
Bildungsroman Geschichte des Agathon (1766/67), wie Gefühl 
und Sinnlichkeit in einer natürlichen, vernünftigen Humanität 
zu harmonischem Ausgleich gelangen. Als Kulminationsge-
stalt der deutschen literarischen Aufklärung rangiert Gotthold 
Ephraim Lessing, dessen vielgestaltiges Werk in dichterischer 
und poetologischer ebenso wie in theologischer und philoso-
phischer Hinsicht von herausragender Bedeutung geworden ist.

Neben und nach der im engeren Sinn aufklärerischen Litera-
tur machten sich zunehmend komplementäre, den Aufklä-
rungsprozeß ihrerseits dynamisierende Tendenzen bemerkbar, 
die gegen einseitig rationalistische Dominanzen den Primat der 
Empfindsamkeit einklagten und einbrachten. Ein religiös-sä-
kulares Naturgefühl, bisweilen überschwenglich, ja tränenselig 
zelebriert, verband sich mit schwärmerischem Freundschafts-
kult und feinsinnig-sentimentaler Selbstanalyse. Zur Haupt-

10 J. Ch. Gottsched, Ausführliche Redekunst, 1736, 326.
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gattung der Empfindsamkeit entwickelte sich neben der Lyrik 
der (Seelen-)Roman, der, zumal in den bevorzugten Typen des 
Brief- und Reiseromans, die erzählte Handlung zum bloßen 
Rahmen gefühlvoller Betrachtungen werden ließ, am ein-
drücklichsten in Johann Wolfgang von Goethes Briefroman 
Die Leiden des jungen Werthers (1774). Eine vergleichbare lite-
rarische Breitenwirkung erlebte die empfindsame Dichtung 
Friedrich Gottlieb Klopstocks und zumal dessen monumenta-
les Epos Der Meßias, das, durch John Miltons Paradise lost 
(1667) inspiriert und nach jahrzehntelanger Arbeit 1772 vollen-
det, die Leidensgeschichte Jesu bis zur Himmelfahrt nacher-
zählt und den kunstvoll durchgebildeten Hexameter in die 
deutsche Lyrik eingebracht hat.

Kaum weniger vielgestaltig als die Physiognomie der gesam-
ten Epoche erscheint das Profil der in Deutschland betriebenen 
Aufklärungstheologie. Eine monolithische Einheit der christli-
chen Reflexionsarbeit hat es zu keinen Zeiten gegeben und 
schon gar nicht während des langen 18. Jahrhunderts. Vielmehr 
begegnet die Theologie der Aufklärung stets nur in einer dispa-
raten Vielfalt synchroner Erscheinungsformen. Der in den älte-
ren Lehrbüchern meist ungeprüft fortgeschriebene Schematis-
mus, der im 18. Jahrhundert die Haupttypen der theologischen 
Aufklärung einander phasenhaft ablösen läßt, ist nichts weiter 
als ein am historiographischen Reißbrett entworfenes, reali-
tätsfernes Konstrukt. Tatsächlich hat es Vertreter eines theolo-
gischen Wolffianismus nicht nur in Konkurrenz zum Halle-
schen Pietismus, sondern bis in die Jugendzeit Friedrich Schlei-
ermachers gegeben. Und auch die mit dem periodologischen 
Verlegenheitsbegriff der Übergangstheologie angesprochene 
Variante war längst nicht nur als Transformationsprodukt im 
Stabwechsel der Hauptepochen präsent. Lediglich für die Neo-
logie, also die Hauptströmung der deutschen Aufklärungs-
theologie, deren Spätausläufer noch in die Anfänge des 19. Jahr-
hunderts hineinreichen, ließe sich die Gründungszeit mit eini-
gem Recht auf die Jahre um 1750 datieren. Dagegen ist der 
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theologische Rationalismus, der etwa in Gestalt von Julius Au-
gust Ludwig Wegscheider noch dem Schleiermacher der Glau-
benslehre vitalen Widerpart bot, keineswegs auf die nachkanti-
sche Spätphase der Aufklärungstheologie eingeschränkt, stellt 
vielmehr, beginnend mit Johann Konrad Dippel oder Johann 
Christian Edelmann, ein durchgehendes Strukturmoment der 
Theologie jener Zeit dar. Mit einer gewissen Verzögerung be-
gegneten all diese Spielarten einer aus dem Mutterboden des 
Protestantismus genährten aufklärerischen Glaubensreflexion 
dann übrigens auch im katholischen Raum.

Und selbst diese vielgestaltige Theologie der Aufklärung be-
herrschte im Zeitalter der Aufklärung durchaus nicht konkur-
renzlos das Feld. Neben ihr fristete ein schlichtes, undogmati-
sches, biblisches Luthertum weiterhin sein behagliches Dasein. 
Desgleichen durchlebten die konfessionellen Spätorthodoxien, 
exemplarisch repräsentiert durch Figuren wie Valentin Ernst 
Löscher oder Johann Melchior Goeze, eine anhaltende, kraft-
volle Blüte. Etliche religiöse und theologische Randgruppen, 
bisweilen in radikaler Zuspitzung, kamen noch allenthalben 
hinzu. Die Theologie der Lessingzeit, die Karl Aner in seinem 
damit bezeichneten Buch von 1929 auf die Neologie enggeführt 
hatte, präsentierte sich in Wirklichkeit in einer höchst komple-
xen, heterogenen, von keinem vorausgehenden Zeitalter jemals 
erreichten oder geduldeten Pluralität.

Eine historiographische Konzentration auf die Neologie ist 
allerdings insofern durchaus legitim, als die damit bezeichnete 
theologische Richtung tatsächlich das sachliche Zentrum und 
die Reifegestalt der vielfältigen theologischen und kirchlichen 
Bemühungen um Aufklärung darstellte. Ihre Repräsentanten 
erhoben die religiöse Erfahrung zum maßgeblichen Kriterium 
theologischer Urteilsbildung, leiteten eine konsequente histo-
risch-kritische Bibelwissenschaft ein und bemühten sich um 
eine gleichermaßen traditions- wie zeitgemäße Verbindung von 
Glaubensüberlieferung und modernem Bewußtsein. Derge-
stalt zielten sie auf die programmatische Vergewisserung und 
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Stärkung einer individuellen, durch eigene Erfahrung und Re-
flexion verifizierten Religiosität sowie auf einen dem Wesen des 
„ganzen Menschen“ entsprechenden Ausgleich von Verstand 
und Gefühl. In diesem Bemühen kam es ebenso mit dem philo-
sophischen wie mit dem landläufigen Geist der Zeit überein, 
daß auch die Vertreter der Neologie von der Überzeugung 
durchdrungen waren, der Mensch sei zu seiner fortwährenden 
moralischen Verbesserung, ja Vervollkommnung fähig, wobei 
das Adjektiv moralisch im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts 
nicht nur die kasuistische Befolgung irgendeines Sittengeset-
zes, sondern in einem ganz umfassenden Sinn die Summe aller 
Selbst-, Welt- und Gottesbezüge des Menschen markierte.

An den theologischen Fakultäten konnte neologisches Ge-
dankengut vor allem auf denjenigen Feldern gedeihen, die von 
der gegebenen Bekenntnisbildung am wenigsten tangiert schie-
nen, also kaum und allenfalls verhalten in den dogmatischen 
Disziplinen, um so mehr hingegen in der exegetischen und hi-
storischen Forschungsarbeit. Dadurch vertiefte sich nunmehr 
das eklektisch-polyhistorische Interesse, dem die Vätergenera-
tion vielfach verpflichtet war, zusehends in die systematisch 
betriebene historische Kritik aller überzeitlichen Geltungs-
postulate, und die konsequente Historisierung der biblischen 
und dogmatischen Absolutheitsansprüche ließ am Ende auch 
hier, indem die theologische Lehrbildung auf das lebensprak-
tisch Relevante vereinfacht wurde, die Religion als eine „Füh-
rerin des wirklichen gewöhnlichen Lebens“11 erscheinen. Die 
evangelisch-theologischen Fakultäten in Halle, Frankfurt/
Oder, Leipzig, Jena und Göttingen spielten dabei die entschei-
denden Rollen. Allerdings zog die akademische Ausformung 
der Neologie wesentlich breitere Kreise: Vertreter anderer Wis-
senschaftszweige – etwa der seit 1778 in Halle lehrende Philo-
soph Johann August Eberhard – waren an ihr ebenso beteiligt 

11 J. J. Spalding, Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und de-
ren Beförderung (11772; 21773; 31791), hg. von T. Jersak (SpKA I/3), 
2002, 261,8 f.


